
«»

Eandgenchcs - Grdnung.
In welchem die Erste Ziffer das Blak / die Änderte den gantzen Anttz

cul / vnd die Drirre den § die .Vlarginal.Zifferaber den Ersten/
oder andern Lheü bedemrer . ^

A.

^ ^ sBhandlung / über der selbstMörder Verlassen-
^ schafft/habendie Grund -Herm . 96 . 69 . 5.

2 . Absager/ fallendem Lands -Fürsten in die Straff.
71 . 61. 1.

2 . Abtreibung der Leibs-Frucht / d ero Straff/vnd was
ein Richter in disem krocels zu thuen. 90 . 67.

^ clvocaren sollen zur impuZnierun § der kur ^s-
kion - Schrifft von Ambts wegen bestellt werden.

i z . 19 . 6.
> . ^ clvocaren ausser der kur §at!onen denenMalefitz-

Thätern nicht leichtlich zuezulassen. 1 4̂ . 20.
r . Adeliche vnverleumbdePersonen / wie auch die / bey

welchen deßAußtrettens wenig Gefahr / sollen nik
leichtlich srreüiert werden » l y . r 6 . i.

F . -lAZravsnns viäe beschwärende Vmbständ.
1 . Alte Leuth von 60 . Jahren / nicht leichtlich zu tor-

quiern » z 4 . Z8 , z.
r . Anklag in peinlichen Sachen / mueß schrtfftlich vnd

ordentlich beschehen. 6 . 91.
r . Zlnkläger ist dem beklagten Landgericht / satsambr

Caurion vnd Versicherung zu laisten schuldig.
7 , 10.

r . Ankläger / soauß vuerhöblichenVrsacben/ oderzu
Vnterdruckung der Warheit von seiner Klag ahste-
het/ist straffmäffrg . 9 » 5-

Anklägerso nichts bcwisen / ist benebensdaß er dem
Beklagten alle Schmach / Schaden / vnd Vnko-
sien abzutragen schuldig / auch straffmässig.

12 . 18 . z.
Anklag wegen der LandgertchtS -Vnkosten / auff die

Vnterthanen verkokten . 57 . 54. r.
Anzeigungen zur Gefängnuß / vnd Liferung eines

Malefitz -Thäters müssen erhöblich seyn. 4' 5 - r.
. . Anzeigungenzur ln^ uistrion in §enerc . 17, r z .

Anzeigungenzur Gefängnuß ins gemain. 19 . 26 . 4.
r . Anzeigungen zur peinlichen Frag ins gemain.

r ? - Z5»
r . Anzeigungen zur peinlichen Frag/seynd keinem fah-

renden/ wol aber denen / so ctwo zur kur ^aüon zu
lassen schrifftlich zu ertheilen. . »7 - 34 '

Anzeigungen zum Nachforschen / Gefängnuß / vnd der
peinlichen Frag / seynd in dem Anderten Thetl
diser Landgerichts -Ordnung allen Malefitz -Thaten
kpecisliterbeygeruekt.

r . Appellation hat in Sachen die auffö Leben gchen/
ntt Statt . 52 . 50.

r . Apotecker / so ohne qenuegsame Auffsicht Gisst ver-
kaüffen / zu bestraffen . 107 . 72 . 7.

r.

r.

r

r . ^ llassinium dessen Straff vnd gantzer krocels . "

98 . 70.
1 . Anßsageinesgepeinigten/ soll erst/ wann er von der

lorrur gelassen worden/ angenommen vnd auff!
geschriben werden . ZZ . Z7- r 5.

2 . Aydt wird in kur ^atiöns kroceffen sonderlich da
ein Noch - Wöhr zu erweisen / dem beschuldigten
aufferlegt. 79 « 6z . 7»

i . Atzung nochwendige mueß denen Gefangnen/son¬
derlich Krancken / vnd Kindlbetherinen geraicht
werden. ro . 27 . i.

B.

r

r.

r»

r . Bader / Barbierer vnd Wunbärtzt seynd schuldig/
da sich ein schwangers Weib selbst vmbs Leben
brächt / selbige auffzuschneyden » 98 . 69 . 1 r.

Beklagter mueß sein Entschuldigung vnd Einreden
beweisen . 8 . 11.

Beklagter so vmbs Leben sitzet / kan auff Camion nik
loß gelassen werden - r z . zo -.

Begnadung stehet allein bey dem Lands -Fürsten.
4z . 44 . » 8,

i . BeschwärendeVmbständ / so ins gemain die Straff
schwärer machen . . 44 . 45.

r . Beschwörende Vmbständ / so sich bey jederVbekchar
in 5pecie eraignen/seynd einer jeden Malefitz-That
im andern Theil diser Landgerichts -Ordnung bey-
geruckt.

i . Bestättigung der Bekantnuß mueß zween oder drey
Tag nach der ? orrur , ausser der Gefängnnß vnd
rn Beyscyn der jemgen/ so selbige angehört/ besche-
hkn. z 5 . ^ 0.

r » Bestellter Mörder / wie auch der Besteller / seynd
schärpffer / als ein gemainer Lodtschläger zu be-

^ straffen . 98 . 70 . 6.
Li^amia viele zweyfache Ehe.
1 . Bey -Vrtk / müssen die Lands -FürstlichenStädtvnd

Märckc der N . Oe . Regierung vor der Lxecmion
übergeben. r6 . z ^>

Betrug mit absonderlichen vortheilhafftigen Hin¬
terlist / zu Latein Lrellionsrus » vnd dessen Be¬
straffung. 156 . 94»Bettler landstreichende / wie auch gartende Soldaten
sollen wol examiniert , vndjhrePassaportenvnd
Zeugnussett fieiffig durchsehen werden. 160 . 98 . 5L

2 . Bluetschand / zwischen was Personen selbige began-
gen / vnd wie sie gestrafft werde . , 10 . 74.

Bluetschand zwischen einem Christen / so zuvor ein
Türck/Iud / oder sonsten ein Vnglaubtqer gewe¬
sen / vnd sich mit einer jhme befreunden Türckin /

T 2 - Jüdin

2.

r.

2 .



» <»

Register.
Jüdin oder Vnglaubigen vergriffen/wird hart ge¬
strafft . - zo . 82. - .

Brenner/ viäe Mordbrenner . .
- . Mueß Geistliche / mueß die Geistliche Obrigkeit be¬

nennen. 55» 5r - iZ'

L.
csutionäenonoikenäenäo , oder Dr Gewalt wird

vnterschidlichgelaist . / z . zi.
i . cauüon anffStellung wird in geringenVerbrechen/

von einem Beklagten angenommen. rz . zo . r.
circuinttamiL aZAra vames , viäe beschwären de Vmb-

ständ . . E. ,
LircumLsnÜL I»imitame § , viäe LmderungS - Vmb-

ständ.
Klag/viäe Anklag.
I » Lonfromsiion oder Gegenstellungist offt nutz / vnd

offt schädlich. ^ zr . zb . i.
x . corc »u8 äeliüi oder Vbelthat / mueß ehe man zur

Inquisition , Gefangnuß / ^ rrur oder Vrtheil
schreitet/am Tagseyn. 18 . 14 . 2.

Irem . 16 . z z . 1.
Item . z r . z ? , i.

r . crimen 1- 5« ^ sjeüstis whd vom Lands -Fürsten ge¬
strafft . 7l - 6i.

D.
r. Venuncianten ist kein Richter zu offenbahren schul¬

dig . 14. 11 . 5.
r , Oenuncimiones müssen von ehrbahrn Leuthen / nit

auß Haß oder Feindschafft/sondern einem gerechten
Eyfer Herkommen. 14 . 21 . 1.

Was zur Oenuncisrion erfordert werde / ibiäem.
i . Diener so wider jhre Herrn die Wöhr zucken / oder

Büchsen rucken / seynd Landgerichtsmässig.
77 . 61 . rz.

r . Diebstall / dessen Straff / vnd wie man mit den Die¬
ben verfahren soll. i Z5 ' 84 »

ViKästores . viäe Absager.
E.

r . LSraSores der Gefängnussen / wie auch die / so auß
den Eysen brechen werden vnterschidlich gestrafft.

157 . 96.
1 . Ehebruch verjährt sich in fünffJahren . 40 . 4z»
2 . Ehebruch/ dessen Bestraffung vnd wie man hierinnen

verfahren soll. 115 . 76.
r . DoppelterEhebruch / wird schärpffer als der einfache

gestrafft . 115 - 76 . 8.
r . Ehebruchs Straff / eines Christen mit einer Jüdin

oder Vnglaubigen / vnd hingegeneines Juden mit
einer Christin. izi . 81 . z.

r . Ehebered : vnd haimbliche EntführungderAdelichen
vnd andererehrlichen LenthTöchterstraffmassig.

IL5 . 7Y . 1.
r . Einziehung der Angesessenen/ wie auch der jenigen

Lhater / so nicht auffoffenerThat betretten werden/
fall mit Ordnung beschehen. 4 ^ 5.

1, Entführung einer Christin von einem Juden / Tur-
cken / oder Vnglaubigen / vnd dero Bestraffung.

izr . 81. 4.
Entteibung seiner selbst / viäe Mörder.

F.
2 . FalscheMüntzer/viäe Müntzfälscher.
r . FalscheMüntzer/ so die Käyserl. Müntz verfälschen

oder nachschlagrn / fallen in deß Lands -Fürstens
Strass . 7r . 61 . r-

r.

2.

r.

2.

l.

Falsche Waag / Gewicht/ Maaß oder Elen zu gebrau¬
chen / beyGeld : vnd Leibs- Straffverbotten.

151» 89 . z.
Von kslsarijs , welche falsche Sigel / Brieff / vnd

Vrkunden machen . 149 . 88.
i . rams , oder daö gemaine Geschrei) gibt ein Anzei¬

gung zum nachforschen . 17 , r Z- r.
Findel-Kinder/ sollen in den Spitalern / m Ermaug-

lung aber derselben von jedesOrths Obrigkeit er¬
zogenwerden. 95 . 68 . 11.

Fluechen vnd schwören/so auß Gewonhen beschicht/
können auch Dorff : vnd andere Obrigkeiten ab-
straffen . 6 z . 59»

i . Form allerVrtl in Lebens- Straffen . 46 . 48.
1 . FormderVrtlinLeibS -Straffen » 50 . -i 9 '
1 . Form einer Vrphed . 60 . 56.
1 . Fragstuck in senere . ^ 4 - Z 2 -
i . Fragstuck/sollen wol erwogen / vnd derVberfiußauß-

gelaffenwerden. 25 . Z ^ - 9»
Fragstuck auffein jede Malefitz-That in lpecie , seynd im

Anderten Theil / allwo der maisten Vbelthater,
^ krocels kürtzlichentworffenwird / zu finden.
Frid deß Scharpffrichters/vor derLxecmion außzU-

rueffen» 54 - 51 - 8.

G.
r . Galgen/Stock/Pranger/vnd Stockhöltzer/ zuvor

Creutz genant / seynd Zatchen der Landgerichtlicherr
suiisäiüion . r . r»

r , Galgen muß 14 . Elln von deß Landgerichts -Herm
Nachbaurn Grund gesetzt/ vnd solle allzeit erhobt
seyn. 61 » 58 . r.

Galgen auffzubauen/ können sich die darzue gehörige
Handwerckernitwaigern . 61 . 58 . 1.

Gefangene nicht in alte tieffe Thurn/vnd stinckende
Kotter legen . 10 . 17.

Gefangene/ sollen gleich Anfangs besuecht/vnd ihnen
nichts / so zum außhrechen dienstlich ist / gelassen
werden . 11 . 17 . z.

Gefangnuß ist oräinsrie nit zur Straff/sonder allen
zur Verwahrung angesehen . ro . 17.

Gegensiellung der consrommion ist offt nutz / vnd
offt schädlich. zi . z 6 . 1.

Geistliche Bueß / setzt die Geistliche Obrigkeitauff.
55 . 51 . rz.

Geld -Straff/da einer Adeliche/oder sonsten ehrlicher
Leuth Töchter heimblich zur Ehe beredt vnd ent¬
führt / soll nit statt haben. 1 r 7 . 79 . 6.

GerichtschreibersAmbtbey derlonur . zz . z 7 . 14.
Gerichts -Diener Straff/so die Gefangene ledig las¬

sen. 158 . 97»
Gestohlnes Gutt / gebührt gegen Raichung deß Für¬

fangs seinem Herrn. 5 - 7»
Gifft bcybringen. viäe vergeben.
Glaidbruch strafft der Lands -Fürst . 71 . 61.
Glaid sichere wird alleinvom Lands -Fürsten/ vnd dec

N . Oe. Regierung ertheilt. ir . r8.
Glaid sichers wird keinem ertheilt/ so er allbereit im

Verhasstvnd wie sich ein Verglaiter zu halten.
11 . 18 . z.

Glaid sichere/ wehret allein biß zum End -Vrtl.
11 . 28 . 4°

Gnad / kan in Lebens- Straffen nach gefälltem Vrtl
memaiid als der Lands -Fürst errheilen . 565z.

i . G- ttS?

r

i.

i.

i.

1.

i.

2.



Register.
i . Gottskästerung beschicht vnterschidlich . 62 . 59.
r . Gottölästerung Straff / vnd wie man in disem ab¬

scheulichen Laster verfahren soll . 62 . 59.
i . Grund : Dorff : vnd Vogt - Herrn müssen dieMalefitz,

Thäter in drey Tagen liffern . Z- 4 » i-
i . Oraclus der peinlichen Frag / seynd nach Beschaffen¬

heit der Person / so zu peinigen / vorzunemmen.
Z2 . z7 - 7 . vnd9.

I . Gutt eines Hingerichten Vbelthäters / wann er nit
zugleich Leib vnd Gutt verwürckt/soll nic cingezo-
gen/ sondern dessen Erben gelassen werden.

59 - 55- ! .
I . Gutt eines flüchtigen Thäters / soll beschriben / vnd

biß zu Außtrag drser Sachen / ausser der Vnterhal-
tung Weib vnd Kind / nichts darvon entwendet
werden . 59 » 5 5 - r»

r . Gutt der selbstMörder/wann keine Schulden / Km-

der noch gewisseErben verbanden : fallet dem Land¬

gerichts,Herrn haimb . 96 - 69 - z » vnd 4.
r . Gutt eines / der sich auß ^ elanckole ^ Kranckhett,

oder Vnvernunfft entleibt / bleibt dessen Erben.
97 . 69 . 7.

r . Gewaltthätige Entführung deroStraff / vnd was em

Richter hierinnen zu thuen . 122 . 78.

H.
r . Haimbliche Ehebered r vnd Entführung der Adelrch:

vnd anderer ehrlicher Leuth Töchter / Landgerichts-
massig . ^ ^ f » 79»

r . Hinwegklegung der Kinder / vnd die darauffgehörige
Straff . 9 Z . 68.

Hochgericht / viele Galgen.
r . Huererey vnter ledigen Personen / vnd drro Be-

straffung . ^
i ; o . 82 . 1.

r . Huererey zwischen Iuden/Türcken/oder andern Vn-

glaubigenvnd einer Christin » i § i . 82 . 5.
Huetstock / viele Gerichts -Diener.

Incliciaviöe Anzeigungen.
Inf3ncliciclium,viäc Kinder -Mord vnd Verthuett»
r . Inquisitiongegen den Vbelthätern anzustellen / lrgt

denen Landgerichtern vonAmbtswegen ob.

i . Inquisition ist alsdann / wann man cle corpore cle-
Uüi versichert ist / erst vorzunemmen . 16 . 22 . z.

Irem . 18 . 24 . 2.

i . Inquisition von Ambtswegen vnd ein rechtliche Klag
hindern ein andern nicht . 16 . 22 . 4.

r . Insirumemazur ^ rrur , sollen allcrmassen rn disem
Land herkomen/gebraucht werden -. i ' 12 ' ) 7 . .ir'

L » Insirumenta rocliern vnd verfälschen / auch selbige
betrüglicher Weiß gebrauchen / ist Landgerichts¬
massig. 149 - 88.

Interrô aroria , vicle Fragstuck.
^ ^

12. Inventur , vnd Abhandlung der selbstMörder Ver-

lassenschafft/ gebürt dem Grundherrn . 96 . 69 . 5.
L . Juden seynd in derGottslasterung absonderlich ver¬

dächtig . 6z . 59 . 2.
r . Juden / Zigeincr / vnd vergleichen hartnäckige Leuth /

seynd in der lor rur etwas schärpfer / als andere an-

zugreiffen . Z 5 » Z 9 - 5 »
Furamenrum , viele Aydt.

K.
r . Kinder,Mord oder verthueu / dessen Straff / vnd

wie man darinnen zuversahre ». 86 . 66.

r . Kinder der selbst Mörder / haben von ihres Vatters
Gutt nach Abzahlung der Schulden / allein die L.e-
Aitimam . 96 . 69 . 4.

r . Kinder / welche an die Eltern Hand anlegen / vnd sel¬
bige schlagen/könnendie Eltern selbst / oder durch
das Landgericht straffen lassen. 85 . 65 . io.

2 . Kirchen Diebstall / dessen Straff/vnd was ein Richter
darbey in obacht zu nemmen . i Z9 . 8 5.

r . Kirchen Diebstall beschichtauffdreyerleyWeiß.
142 . 85 . 7.

1 . Kirchtag Behuet / wem selbige gebührt . r . z.
Klag / viele Anklag.
2 . Knabenschänder/werden anfangs enthaupt / vnd

hernach verbrennt . 109 . 7z.
i . Knaben von vierzehen / vnd Weibs , Personen von

Sechzehen Jahren / können schärpfer nicht / als
etwo mit einem Ruethenstreich rorquierr werden.

z ; . z8 . r.
r . Kupplerey dero Straff / vnd wie in disem Laster zu

procecliprn » 127 . 80.

L.

2.

i.

r.

r.

i.

Lands Fridbrecher . 71 . 61.
Landgerichts - Herr / kan die verdiente Lebens - Straff/

in kein Leib : oder Geldtstraff sür sich sechstenverän¬
dern » 5» 6 - 1.

Landgerichts -Herr / kan einen offenen Malefitz -Thäter
alsobalden einziehen . z - 4-

Landgerichts -Herrn / sollen in peinlichen Sachen sich
nicht auffjhre Pfleger / Burger vnd Bauren allem
verlassen / sondern sich bey denen hierzue bestellten
Rechtö -Gelehrten erkundigen . 16o . i oo.

Landgerichtliche ) urisäiüion , vnd was ein Landge¬
richt fey. il.

Landgenchtsmässige Fäll / auch was für Landgerichts-
massig zu halten . 1 , r.

Landgertchter können ohne Bewilligung deß Lands,
Fürsten / oder der N . Oe . Regierung niemand in
Stadtgraben allhero / oder auff ein Granttz - Hauß
conclemniern . 5 ^ . 52 . 2.

Landgerichts -Vnkosten / woher selbiger zu nemmen?
auch wann solchen der Landgerichts -Herr allein tra¬
gen soll . 57 - 54 '

Landgerichts -Pnkosten / ist nicht von dem gestohle¬
nen Gutt / wann der rechte Herr den Fürfang be¬
zahlt/zu nemmen . 57 . 54 . 2.

i . Landgerichts -Vnkosten / mueß ein begnadter Vbel-
thater vor der Entlassung bezahlen . 5 8. 54 - 7»

Landgerichts -Diener / viele Gerichts -Diener.
r . Landsknecht gattende / wegen jhren Zeugnussen vnd

Paßporten wol zu examiniern . 160 . 98 . z.
1 . Land-Leuth/seynd wegen Malefitz keinem Landgericht

vnterworffen . Z » 4 - 4 -
i . Land,Leuth / legen jhre Zeugnussen vnter Hand-

schrifft lud Nobili sicle ab . r 0 . 14 . 7.
LandmannsTöchter / so sich liederlichanhencken vnd

verheyrathen / Straff » 126 . 79 . z.
Lands -Verräther . ^ 71 . 61.
Laster der beleydlgten Majestät . 71 - 61.
Laster so gar zu gemain werden / seynd scharpf zu

straffen . 44 » 45 -
Laugnen einesVbelthäters auffderNichtstatt/ob Hier¬

durch dieLxecurion eingestellt werden svll/oder nit.
51 - 51 - 5 .

Lebens . Straffen / so in disem Ertz - Hertzogchumb njk
T z ge-

2.

2.
2.
i.



Register.
gebräuchig nit leicht zu erkennen . 49 - 48 . 7.

s . LedigeWeibs -Personen / da sie sich mit einemEheman
vergiengen/werden nit alsEhebrecherinen/sondern
leichter gestrafft . r 18 . 76 . 8.

r . Leibs -Straff höbt alle Geld - Straff auff . 46 . 46 . 6.
r . Leibs-Straffen/ so mit vnd neben einander beschehe»

können / mögen auch erkennt werden. 46 . 46 . 5.
2 . Leuth- Auffanger vnd Verkauffer/Straff . 157 - 95 »
2 . Leibs- Frucht Abtreibung / dero Straff / vnd was ein

Richter im gantzen krocets zu thuen . 90 . 67.
- . Liferung der angesessenen vnd streichenden Thäter.

5 - 7*
L . Linderungs- Vmbstand / so ins gemain bey den Vbel-

thäteru zu beobachten . 4 ^ » 44 -
r . Linderungs-Vmbständ / so sich in stpecie bey erner je¬

den Vbelthat eraignen / seynd in dem Anderten
Theildiser Landgerichts -Ordnung einem jeden cle-
liüo beygeruckt.

M.
r . Malefitz -Thäter/werden auff dreyerley Weiß erkun¬

diget . 6 . 8.
r . Malefitz -Thäter / sollen allzeit von einander abgesön-

< dert / vnd einjeder allein verwahrt werden.
il . 17 . r.

r . Malefitz -Thäter/eintweders lauffen/oder mit einem
Strohalm oder Faden / bey der Liferung anbinden
lassen/ bey Laube -Fürstlicher Straff vnd Vngnad
verbotten . Z 4 - Z -

2 . Marchstein oder Bäum verrücken / auch Marchwas¬
ser abzukehrnverbotten . i 5 r - yo.

2 . Mainaydts -Straffrstvnterschidlich . 152 . 91 . 2.
2 . Meichel -Mord / dessen Straff / vndwaS 'ein Richter

darbey zu beobachten . 102 . 71.
2 . Mörder seines aignen Leibs/auß Verzweigung / soll

durch den Scharpffrichter vertilgt werden.
95 - 69 . i.

i . Milderende Vmbständ/so in gemain bey allen Vbel-
thatenzu beobachten . 4 * . 44 »

r . Mithelffer einer Vbelthat / den Landgerichten wo¬
rinnen sie sich befinden / namhafft zu machen.

25 . Z2 . 8.
r . Mord/ so an Vatter/Kindern/ vnd vnter den Ehe-

leuthen beschicht/ wird höher / als sonsten ein Todtt>
schlag abgestrafft . 84 . 65 . 2.

r. Mordbrenner dero Bestraffung/vndwie man wider
selbige verfahren soll. i z 2 . 8z.

Item . 160 . 98 . 2.
1 . Mißbrauch in etlichen Panthaydunz -Büchlein abge¬

schafft. 2 , z . 2.
r . Müntzfalscher der Käyserlichen Müntz/werden vom

Lands -Fürsteu gestrafft . 72 . 61 . 1.
r. Müntzfalscher oder falsche Müntzer / dero Bestraf¬

fung / vnd wie man gegen denselben verfahren
soll . 146 . 87.

N.
L . Nothwöhr ist im Rechten zugelassen . 77 - 6r . r.
L . Was zur Nothwöhr erfordert werde / vnd wie ein

Richter gegen dem/ so sich einerNothwöhr berühmt
den kroces8 anstellen soll . 77 - 62.

2 . Nothwöhr hat auchstatt/wann ein Mann von einem
bösen Weib hierzue getrungen wurde . 77 . 62 . z.

2 . Nothwöhr wird durch die Tortur erwisen.
77 . 62 . 7.

2 . Nothzucht Straff / vnd wie man hierinnett zu ver¬
fahren . 112 . 75»

r . Nothzucht/so von einem Juden/Türckeu/oder son¬
sten einem Bnglaubigen / an einer Christin verübet
wird . izi . 82 . r.

O.
P.

katriciäium , villeVatter -Mord.
kahurlamen - Straff / vicle Schmachkarteu.
i . Peinliche Frag/soll ohne genuegsamen Anzeig : vnd

Vermuetungen nit vorgenomen werden . 26 . z z . 1.
Peinliche Frag ist vorzunemmen/allermassen zu sehen.

ZI . Z 7 ^
i . Peinliche Frag / an keinem Freytag / auch ohne son-

derbahre Bedencken / an keinem Nachmittag vorzu-
nemmen . z 1 . 57 . 4.

i . Zur peinlichen Frag eines angesessenenThäters/mueß
man dessen Herrn verkünden . Z r . Z 7 , z.

i . Peinliche Frag/hat bey etlichen Personen ausser ge¬
wissen Fällen nit statt . Z4 . z8 . vnd z 9.

1 . Peinliche Frag/wie offt selbige zu gebrauchen , z 4 . z 9.
i . Peinliche Frag / soll nie über dreymahl vorgenommen

werden . Z5 - ZY - 6.
1 . Peinliche Frag / wann selbige zu widerholen/soll an

vnterschidlichen Tägen/wann der Schmertzen ver-
muethlich vergangen / widerholet werden.

5 5 - Zy. 7.
2 . ? l3Ziarii oder Leuth-Auffanger vnd Verkauffer/vnd

deroBesiraffung . 157 . 95.
1 . ? rocel5 , in peinlichen Sachen sovil möglich zu be-

. schlemigen . 8 . 11 . 1.
1 , kr - kriptio oder Verjährung der Vbelthaten istvn-

terschidlich. 40 . 42.
L . krocelg in der Gottölasterung . 62 . 59.
2 . procelg in derZauberey . 67 . 60.
r . krorellationen , werden bey denen Vcrzweisieten nit

in Obacht genommen . 95 . Hy
1. kur^ 3 tions -krocels,vnd was demselbigen anhängig .

'

12 . ly.

Q.
R.

2. Rauber werden nach jedes Orths Getvonheit / ent-
weders mit dem Strang / oder Schwerd hingerichc.

1 . Radbrechen beschicht auff rweyerley Weiß / von oben
herab/odervnten hinauff . 48 . 48 . r . vnl >4.

iraxrus vicjegewaltthatige Entführung.
2 . irebellion,strafft allein der Lands - Fürst . 77 . 61.
r . Richter sollen wegen der Mithelffer keinemThäter ein

gewissePerson mitNamen vorsagcn / sondern allein
ins gemain befragen .

'
2 5 . z 2 . 7.

r . Richter soll keinemVbelthäter mitVersprechung einer
Gnad zur Bekantnuß anraitzen . 2 5 . z 2.

1 . Richter eines vnpartheyischen Gedinge / nmeß den
Schluß nach den Mehrern Stimmen machen.

i . Richter / soll keinen wider dise Landgerichts ^Ord¬
nung beschwären / sonsten kan sich derGefangene
dessen bey derRegicrung beklagen . 5 ? . 50 . r.

r . Richter ist schuldig bey Publicierung deß Vrtels/
den
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den armen Sünder noch etnmahl zu befragen/ ob
die Missethat wahr seye. ; r . 51-

S.
Lscrile §ium, vi6e Kirchen-Diebstall.
r . Schiebung derMalefitz -Lhäter / bey grosser Straff

verbotten. 5 . 6.
i . Schlaiffenzur Richtstatt / ist allein in sehr grossen

Verbrechenzu gebrauchen . 49 . 48 . 8.
1 . Scharpfrichter seyn ins gemain vnbarmhertzigeLeut.

61 . 57.
Sollen nicht neue erfundeneWerckzeug für sich selbstzurlorrur brauchen/ibiclem. 61 . 57 , l.
Solle das geschöpfftc Vrtl wol mercken / vnd die armen

Sünder nicht übereylen. 61 . 57 . r.
Vnd da sie nit recht richten/gestrafftwerden.

61 . 57 . z.
2 . Schlagerey vnd Nauffhändel / warinnen niemand

tödtlich verwundt wird/hat dieMarckt : oderDorff,
Obrigkeit abzustraffen . 76 . 62 . 15.

» . SclZarpffrichter / da er ein verzwetffelte Person ab-
schläHtvnd vertilgt/ soll sich mit seiner Besoldung
begnügen lassen/ vnd im übrigen sich beß geringsten
nichts anmassen . 69 . 6y . r.

r . Schwangere Weiber so sich sechsten ertödtcn/sollen
alsbalden auffgefchnitten / damit tue Frucht eint-

. wederserhalten/oder aber ehrlich begrabenwerden.
98 . 69 . 1 r.

2 . Schmach-Karten / vnd Ehrenrührige Gemähl zu ma¬
chen verbotten/ auch wie dergleichen Verbrecher zu
straffen . » 54 - 95-

Loclomia, vicie Vnkeufchheit widerdieNatur.
r . Stadr -Gericht zu Wienn/vnd andere Lands -Fürstl.

Stadt/ seynd schuldig alle End r vnd Bey -Vrtl der
" N . Oe.Regierung vor derLxecmion zu übergeben»

^ Z 9 - 4 l- 7.
1 . Stabbrechen/soll der Richter nachdem er den armen

Sünder dem Scharpffrichter überantwort / nicht
^ vnterlassen. 55 . 51 . 4.
2 . Lreiüonarus , vnd dessen Straff. 156 . 94.
.r . Straffen vnd Wandel/ so in etlichen alten Panthey-

dungen-Büchel vnvernünfftigverordnet/abgethan.
< r . z . r.
L . Strittigkeitwegen Liferung eines Thäters/solldieLi-

serungnit hindern. , 5 . 4 - 2.
r . Strassenraubervnd dergleichen / können wol auff die

Lasier/ so siegemarmglich begehen / ob gleich keine
- special inciicia verbanden / wie auch wegen jhrer

Helffergefragt werden . 25 . 52 . 6.
r . Straffen so in dtsem Land nicht üblich / vnd nit leicht-

lich zu cliAiern. 46 . 47 . 4.
2. Straff der Kinder so jhre Eltern schlagen . 8 5 .6 5 . 10.
L . Straff der Weibs -Personen / sojhreKindervonsich

legen isivnterschidlich . 95 . 68.
». Straffen : vnd Meichel -Mord/ dessen Bestraffung/

vnd was der Richter in Führung dcß krocels zu
beobachten . 102 . 71.

r . Strassen -Rauber dero Straff/ vnd wie man wider
selbige verfahren soll . 145 . 86.

r . StrassenRauber werden nach jedesOrthsGewonheit
eintwedersgehenckt odevgeköpfft . 145->.ß6 . 4.

T.
r . I 'ellamem eines selbstMörder / ist ausser der pia le-

8->ra nichtig . 97» ^ 9 - 6.

2 . Ve Armins moto. 152 . 90.
i . Thäter so leichtlich entrinnen können / kan das Land¬

gerichtauch vttter den Dachtropfen ergreiffen vnd
hinwegk führen. 4. 5 . 4.

1 . Thäter solle man nicht lang ligen lassen/ sondern sie
geschwindexaminieren . 25 . 52.

i . Thäter sollen auff andere Laster/ derentwegen kein
Inöicig verhandelt/ nicht gefragt werden.

25 . 52 . 5.
r . Thäter so begnadet wird / mueß die Azung vnd Land-

gerichts-Vnkosten vor der Entlassung bezahlen.
58 . 54 . 7.

i . Todten -Befchau eines entleibtenMenschensoll durch
geschworne Wund - Artzt / vnd ehender der Leichnam
begraben wird / vorgenommen werden.

" 19 . 25.
1 . Todt .- vnd Gerichts -Tag / soll den armen Sündern

dreyTagvorderLxecuuon , beschaidenlich ange-
kündt werden . 51 . 51 . 1.

2 . Todtschlagwird vnterschidlich verübt / auch wie ein
Richter darinnen verfahren soll . 72 - 6r.

r . Todtschlag gemaiuer wirb allein mit dem Scl/werd
gestrafft . 76 . 62 . 7.

2 . Todtschlag/ so gar nicht / oder wenigst leydentlich ge¬
strafft werben . 76 . 62 . 8.

2. Todtschlagvon vilen begangen / wird vnterschidlich
gestrafft . 7Z . 64.

r . Tobten Cörper derVerzweiffeltenwird ausser sondern
Fällen kein Straffangethan. 96 . 69 . 2.

r . Todten -Beschau / eines durchGiffthingcrtchtenMen¬
schen/ soll durch l^ ecjicos vnd Erfahrnebeschehen.

104 . 72 . 1.
r . Töchter heimblich zur Che bereden vnd entführen / ist

Landaerichtsmässig . 125 . 7c».
r . Der Tochter so sich liederlich anhencken / vnd wider

den Willen jhrer Eltern / vnd Gerhaben verheyra-
ten/Bestraffung . 125. 79 . z - vnd 4.

i . Trunckeuheit vnversehene/da einer seines Verstands'
gäntzlichen beraubt wird/lindertdie Strass.

45 - 44» » Z-

V.
r . Vatter-Mordvnd dessen Bestraffung . 84 . 65 . 2.
i . Vbelthäker/so in andern Landgerichrern sich befinden/

desselbigen Orths Obrigkeit nambhafft zu machen»
18 . 24 . r.

1 . Vbelthatsoallbereik verjährt / kan man nitstraffcn.
40 . 45 . > ^

1 . Vbergab eines armen Sünders dem Scharpffrichter
beschichtnach publiciertenVrtl . 52 . 5 » -

i . Vbelthätern sollen eyfrigevnd verständigeCatholi-
sche Priester zum trösten zuegesteür werden.

i . Vbelthätern soll das H . Sacrament nicht am Richt¬
tag/ sondern den Tag zuvor geraichtwerden.

5Z . 5 » . » -
1 . Vbelthätern soll man beym Außführen nicht übrigen

Wein geben . 55 . 51 . z.
i . Verjährungder Missechaten beschicht vnterschidlich.

40 . 45.
i . Verzweifflungsovil möglich zu verhüten . 46 . 47. 4.
i » Verjährung ist keinem fiüchtigenVbelthäter / wrder

welchen man nit verfahren können/sondern allein
denjenigen/ welcher Vbelthaten erst nachverfiosse-

X 4 ner
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seiner verjahrungsZeit offenbarwordenvertraglich
42 . 4 . z.

2 . Verletz : oder Verwundung / so durch Schlesien/ Mes¬
ser vnd Stillet / vnd andere vcrbottene Waffen
beschicht/ist Landgerichtömässig . 77 . 61 . l z.

VeneLcium, viele vergeben.
r . Vergeben mit Gisst / vnd was in solchemkrocels z«

beobachten . 104 . 71 . 1.
2 . Vichvnd Wayden vergifften / ist nach Ermessungdeß

Schadens zu bestraffen . 107 . 72. 8.
1 . Vmbständ der Mrssethaten/sollen keinen Thäter vor,

gesagtwerden . 14 . z 1 . 4.
1 . Vmbstand / so ins gemain die Straff schwärer ma¬

chen. 44 - 45-
i . Vnschuld/ kan auch durch tadlhaffteZeugen/Hauß:

vnd Brodgenoffcnebewisenwerden. 10. 14 . 5.
1 . Vnpartheylsches Geding/sottauch über dieAnzeigun-

gen zur peinlichen Frag zu Fällung deß Bey -Vrtls
besetzt werden . r6 . z z.

1 . VnpartheyischesGeding / vnd wie solches zu besetzen
vnd anzustellen . 36 . 41.

i . VnkostenindenenVrtln/so nicht auffs Leben gehen/
nit zu vergessen . 46 . 47 . z.

Vnkosten viele Landgerichts -Vnkosten.
i . Vnkeuschheit wider die Natur/dero Straff/vnd wie

ein Richter darinnen verfahren soll. 107 . 7z»
1 . Vorbitt einer ledigen Weibs -Person / vnterm Vor¬

wand der Ehe/ mildert dieTodtsstraff nit / vilwe-
nigerdieLxecution . 4z . 44 . 15.

Item . 54. 51 . 7.
Vollziehungder Vrtl viäe Lxecution.
r . Vrtl vnd Bey Vrtl / seynd in gewissen Fällen alle

LandgerichterderN . Oe. Regierung vor derLxe-
curion zu überschickenschuldig. z 8 . 4-1 . 6.

r . Vrtl in peinlichen Sachen zu fällen / vnd wie man
sich bey Fällung desselbenzu verhalten. z 9 . 42.

r . Vrtl kan nit alternative gestellt werden . 99 . 41 . 10.
r . Vrtl soll nach Vile vnd Grösse deß Thäters Verbre¬

chen der gestallt gefälletwerden/ daß sovil möglich
auff ein jedes Verbrechen sein gehörigeStraff er¬
folge . 45 - 46-

i . Vch soll das Verbrechen kürtzlichbegreiffen / dasje¬
nige aber / so Ergernuß gibt / in demselbigen nit
gemeltwerden. 46 . 46 . 1.

r . Vrtl in Lebens- Straff / ordentlich zu verlassen.
46 . 4 ^»

1 . Vrtl in Leibs-Straffen / ordentlich zu verfassen.
50 . 49.

i . Vrtl wann einer loßgesprochen wird. 51 . 49 . 6.
i . Vrtl wann einer völlig absolviert wird. 51 . 49 . 7.
1 . Vrtl wann einer von der ordinari Straff loßgespro-

chen / vnd in ein exrra orelinari Straff erkennt
wird . 51 . 49 . 8.

r . Vrtl müssen ordentlich publiciert werden. 51 . 51»
z . Vrtlsprecher sollen sich in Todtschlägen/ vmb Willen

selbige auff vilerley Weiß beschehen / wie auch

andern zweifelhafften Fällen/ Raths erholen.
84 . 64 . in Ln.

i . Vrpheden / wann / wem / vnd wer solche zu geben
schuldig . 59 . 56»

i . VrphedsForm . 60 . 56.
Vrphedsbrecher einer geschwornen Vrphed / ist vmer-

schidlich zu straffen . » 54 . 91»
Uxoris r leu ^isriticielium viele Mord.

W.
r . Wandel vnd Straffen auff Kirchtag Behuetrvnd

Panthaydungen/sollen ehrbar / vnd zimblich be¬
schehen / auch deß Verbrechers Herm hterzue ver-
kündt werden. 1 , z.

i . Wahrsager/geben nicht allein in peinlichen Sachen
kein Anzeigung/ zur Inquisition , sondern seynd
jhrer verbottenenKunst wegen zu straffen.

1 . Weisungs - ? rocess, ordentlichzu führen. 8 . 1 r.
r . Weibsbilder können in peinlichen Sachen Zeugen

seyn . 9 . 14 . 1»
i . Weiber schwangere / vnd Ktndlbetherin / seynd erst

nach vollendter Kindlbeth / vnd zwar auch damals
was leichterszu rorquiern . zg . z8 . i»

i . Willkühr eines Richters / mucßsichnach den Rechten/
vnd diser Landgerichts -Ordnung richten. 54. 51.

i . WillkürlicheStraffen . 54 - 5 r»
r . Verwundung so tödtlich erkennt wird/hat das Land¬

gericht zu straffen . 7 . 61 . r z«

b - .
i . Aangenzwick gläend/ werden allein in grossen aeliüis

vorgenommen. 49 . 48 . 8»
i . Zauberey/ vnd wie hierinnen zu verfahren vnd z»

vrcheiln. 67 . 60.
r . Zeugen in peinlichen Sachen / müssen vntadelhafft

seyn. 9 . 14. i»
i . Zeug mueßvon aigener Wissenschafft außfagen.

9» r 4 - rt
Mueß Zweintzig Jahr alt seyn . 9 . 14 . 4.
Kan zur Außsaggezwungen werden. 9 . 14. 6.
r . Zeug so vntadelhaffttg/ gibt ein halbenBewxißthumb

10 . 15.
i . Zeugen sollen in peinlichen Sachen / mit absonderli¬

chen Fleiß verhört werden. 11 . 16-
1 . Ein Zeug ist zur Inquisition genueg. 17 . 1 z . i.
Ein Zeug so vntadelhafft / gibt ein Anzeigungzur peinli¬

chen Frag . 17 . z 5 . 1»
r . Zigeiner/ Brenner/vnd andere LandschädlicheLeuth /

sollen mit zusammen gesetzter Macht der Landge-
richter verfolgt/ vnd derentwegen fleissigeWachten
bestellt werden. 159 . 98-

Zweifelhafftige Fäll/ seynd auffs besteaußzudeuten.
97 . 69 . 9.

Zweyfache Ehe istkandgerichtsmässig / was gestaltendiseS
Laster beschehe/ dessen Straff / vnd wie sich der
Richter darinnenverhalten soll. 119 . 77,
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